Antrag auf Zahlung einer Unionsunterstützung 
gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 585/2011 
mit befristeten Sondermaßnahmen 
zur Stützung des Sektors Obst und Gemüse 

Der Antrag  und die beigefügten Anlagen müssen bis spätestens 11. Juli 2011 bei der zuständigen Behörde eingegangen sein.
	Bitte das jeweils Zutreffende ausfüllen oder ankreuzen


	An die zuständige Stelle:


	Nur von der Bewilligungsbehörde auszufüllen

	Antragsdatum:

	Antragseingang:

	 
	Aktenzeichen:            
	
	
	

	 
	
	Eingangsnummer:
	

	
	
	Bemerkungen:
	

	 
	
	
	

	
	

	 
	Weiterer Bearbeitungsablauf: siehe Prüfliste


Hiermit wird für die im Rahmen der EHEC-Krise durchgeführten Maßnahmen Marktrücknahme, Nichternte und Ernte vor der Reifung/Grünernte die Auszahlung einer Unionsunterstützung beantragt.
1. Antragsteller(in)

Nummer des Unternehmens (bitte immer angeben)

	1
	6
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nachname (bei Einzelunternehmen)                              Vorname (bei Einzelunternehmen)

	 
	
	 


Unternehmensbezeichnung (bei allen anderen Rechtsformen)

	 
	


Weitere Angaben zum Antragsteller bitte Anlage 1 vollständig ausfüllen!
Bei dem Unternehmen handelt es sich um  

 FORMCHECKBOX 
   eine nach EU-Recht anerkannte Erzeugerorganisation

Namen der EO, EO-Nummer: ………………………………………………………………

 FORMCHECKBOX 
   ein „Nichtmitglieder-Erzeuger“ (nicht Mitglied einer anerkannten Erzeugerorganisation)

2. Allgemeine Bestimmungen und Hinweise: 

1. Die Unterstützung richtet sich nach den Bestimmungen der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 585/2011 vom 17. Juni 2011 (ABL. L 160 vom 18.06.2011, S. 71) sowie nach der nationalen Verordnung zur Durchführung von EU-Sondermaßnahmen im Sektor Obst und Gemüse vom 22. Juni 2011 (eBAnz AT6 2011 V1).
2. Beihilfefähige Gemüsearten gemäß Artikel 1 Absatz 1 der DVO (EU) Nr. 585/2011:

· Kopfsalat (Eisberg, Batavia)



KN-Nummer: 0705 11 00
· Anderer Kopfsalat (wie Römersalat)



KN-Nummer: 0705 19 00
· Blattsalat (Eichblatt, Lollo bionda, Lollo rosso, Kraussalat)
KN-Nummer: 0705 19 00
· Endivie (Krause Endivie, Eskariol)



KN-Nummer: 0705 29 00
· Tomaten






KN-Nummer: 0702 00 00
· Frische Gurken (Schlangengurken, Minigurken usw.)
KN-Nummer: 0707 00 05
· Gemüsepaprika (alle Formen)



KN-Nummer: 0709 60 10
· Zucchini (alle Formen)




KN-Nummer: 0709 90 70
  
3. Die Unterstützung wird nur für die Maßnahmen im Zeitraum 26. Mai bis 30. Juni 2011 gewährt, für die die entsprechenden Anmeldungen vorliegen. 

4. Der Höchstbetrag der Unterstützung beträgt EU-weit maximal 210 Millionen Euro. Wird dieses Finanzvolumen in der EU überschritten, wird die Unionsunterstützung im Verhältnis zu der Überschreitung nach Maßgabe des von der EU-KOM festgesetzten Zuteilungskoeffizienten gekürzt.

3. Erklärungen 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Unterstützung  im Obst- und Gemüsesektor (EHEC) durchgeführt habe(n):

 FORMCHECKBOX 
  Marktrücknahmen 

 FORMCHECKBOX 
  Nichternten
 FORMCHECKBOX 
  Ernte vor der Reifung / Grünernten

Für die Marktrücknahmen füge ich als Nachweis für den entstandenen Schaden die Anlage „Marktrücknahme“ und für den Bereich Nicht-/ Grünernte die Anlage „Nicht-/ Grünernte“ diesem Antrag bei.

4. Anlagen

Folgende Unterlagen sind Bestandteil des Antrages: 
 FORMCHECKBOX 
  Anlage 1 Angaben zum Antragsteller
 FORMCHECKBOX 
 ______(Anzahl) Anlage(n) „Marktrücknahme“

 FORMCHECKBOX 
 ______(Anzahl) Anlage(n) „Nicht-/ Grünernte“
5. Erklärungen des Antragstellers 

5.1 Maßnahmenübergreifende Erklärungen

· Die für die Unterstützung geltenden Rechtsgrundlagen werden von mir zur Kenntnis genommen. Es handelt sich insbesondere um die Bestimmungen der EU Verordnungen Nr. 1234/2007, Nr. 1580/07, Nr. 543/2011, Nr. 585/2011 sowie die nationale Verordnung zur Durchführung von EU-Sondermaßnahmen im Sektor Obst und Gemüse. Es ist mir bekannt, dass die Rechtsgrundlagen bei der Bewilligungsbehörde zu den geschäftsüblichen Zeiten eingesehen werden können. 

· Mir/Uns ist bekannt, dass
· alle Angaben im Antrag mit Anlagen und in den später eingereichten Unterlagen sowie alle Sachverhalte oder Tatsachen, die nach Haushaltsrecht oder anderen Rechtsvorschriften für die Aufhebung einer Bewilligung und die Rückforderung von Zuwendungen maßgebend sind oder durch Scheingeschäfte/Scheinhandlungen verdeckt oder unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten erwirkt werden, subventionserhebliche Tatsachen i. S. d. § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventio​nen (Subventionsgesetz) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037) sind,

· nach § 3 Abs. 1 des Subventionsgesetzes die Verpflichtung besteht, der Bewilligungsbehörde unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die der Bewilligung, der Gewährung, der Weitergewährung, der Inanspruchnahme oder dem Belassen der Zuwendungen entgegenstehen oder für die Rückforderung der Zuwendungen erheblich sind, 

· die unverzügliche Mitteilungspflicht ohne zeitliche Einschränkung auch gilt, wenn sich die für die Förderung erheblichen Tatsachen ändern oder wegfallen,

· falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben zur Strafverfolgung führen und die Kosten für Kontrollmaßnahmen auferlegt werden können,

· die Leistungen auch für zurückliegende Jahre, bei falschen, unvollständigen oder unterlassenen Angaben oder bei Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung oder Einhaltung der Bedingungen und Auflagen in vollem Umfang zurückgefordert werden können, 

· die Bewilligungsbehörde verpflichtet ist, Tatsachen, die den Verdacht eines Subventionsbetruges begründen, der Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen. 

· der Antrag im Falle fehlender oder nicht fristgemäß nachgereichter Unterlagen abgelehnt werden kann,

· weitere Unterlagen (auch rückwirkend), die zur Beurteilung der Zuwendungsvoraussetzungen und der Festsetzung der Zuwendungen erforderlich sind, angefordert und geprüft werden können,

·  Auflagen entsprechend den einschlägigen Rechtsvorschriften auch nachträglich erteilt werden können.

· Es wird ausdrücklich erklärt, dass die in der gemäß VO (EG) Nr. 1122/2009 errichteten InVeKoS-Datenbank des Landes enthaltenen Angaben zutreffend und vollständig sind und dort ggf. fehlerhafte Angaben korrigiert bzw. fehlende Angaben ermittelt werden und dass diese Daten zu Abgleichszwecken für diesen Antrag herangezogen werden können. 

· Es wird erklärt, dass jede Person, die den Antrag unterzeichnet hat, berechtigt ist, den Bescheid in Empfang zu nehmen.

· Der Unterzeichner oder dessen Rechtsnachfolger bleibt für die weitere Einhaltung der Verpflichtungen beim Übergang des Unternehmens (ganz oder teilweise) auf einen anderen Nutzungsberechtigten während der Verpflichtungsdauer verantwortlich, es sei denn, der Nachfolger übernimmt die Verpflichtungen durch Abgabe der entsprechenden Erklärung gegenüber der zuständigen Bewilligungsbehörde. 

· Es ist bekannt, dass der Antrag abgelehnt wird, wenn eine Kontrolle vor Ort aus Gründen, die dem Antragsteller oder seinem Vertreter anzulasten sind, nicht durchgeführt werden konnte. 

· Über mein/unser Unternehmen wurde zum Zeitpunkt der Antragstellung weder die Gesamtvollstreckung/ein Insolvenzverfahren eröffnet noch haben/n ich/wir die Gesamtvollstreckung/ein Insolvenzverfahren beantragt. 

· Der Leistungsempfänger hat die erhaltenen Mittel zuzüglich Zinsen unverzüglich zurückzuzahlen, wenn er

· sie zu Unrecht erhalten hat, sie durch falsche, unvollständige oder unterlassene Angaben erhalten hat,

· die mit dem jeweiligen Antrag eingegangenen Verpflichtungen nicht einhält.
5.2.   Erklärungen zum Datenschutz

· Es wird davon Kenntnis genommen, dass eine Verpflichtung zur Mitteilung von Antragsangaben aufgrund einer Rechtsvorschrift nicht besteht, die erfragten Daten jedoch für die Feststellung der Beihilfeansprüche, deren Auszahlung sowie zu Kontrollzwecken erforderlich sind.

· Ich/Wir willige(n) ein, dass diese Daten zur automatisierten Berechnung der Zuwendungen erfasst, verarbeitet und gespeichert werden sowie an die staatlichen Stellen zu Kontroll- und Evaluierungszwecken und auch zur Erstellung von Statistiken übermittelt und zu anonymen betriebswirtschaftlichen Auswertungen für allgemeine Beratungs- und Statistikzwecke verwendet und in einem allgemein zugänglichen Verzeichnis der Zuwendungsempfänger veröffentlicht werden können.

· Es wird das Einverständnis erklärt, dass die in der InVeKoS-Datenbank des Landes enthaltenen Angaben zur Vorbereitung meiner/unserer Antragsunterlagen genutzt werden. 

· Es ist bekannt, dass die zuständigen Behörden von Land, Bund und EU sowie die entsprechenden Rechnungshöfe das Recht haben, die Voraussetzungen für die Gewährung der Beihilfezahlungen durch Kontrollmaßnahmen (z. B. durch Besichtigungen an Ort und Stelle, Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sonstige Unterlagen) – auch nachträglich – zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen und Auskünfte über die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse einzuholen. Aufzeichnungen in elektronischer Form sind, wenn dies die Behörde verlangt, auf eigene Kosten nachzudrucken. 

· Ich bin/Wir sind bereit, auf Anfrage zusätzliche Daten zum Betrieb für Zwecke der Auswertung und Bewertung zur Verfügung zu stellen.

· Mir ist bekannt, dass nach Art. 44a der VO (EG) Nr. 1290/2005 i.V.m. der VO (EG) Nr.259/200 i.d.F. der VO (EG) Nr. 410/2011 Informationen über die Empfänger und Höhe der Zahlungen aus dem EGFL und dem ELER veröffentlicht werden, sofern die Empfänger juristische Personen sind, die nach deutscher Gesetzgebung eine eigene Rechtspersönlichkeit haben, oder Vereinigungen juristischer Personen ohne eigenen Rechtspersönlichkeit sind . Die Veröffentlichung erfolgt jeweils zum 30.04. eines Jahres im Internet unter der Adresse www.agrar-fischerei-zahlungen.de. In 2011 beantragte Zahlungen werden zum 30.04.2012 veröffentlicht, sofern sie bis zum 15.10.2011 geleistet werden. Zahlungen, die nach dem 15.10.2011 erfolgen, werden zum 30.04.2013 veröffentlicht.

5.3    Maßnahmenspezifische Erklärungen

· Ich/wir erklären, dass ich/wir keine Doppelfinanzierung aus EU- oder einzelstaatlichen Mitteln bzw. einen solchen Doppelausgleich im Rahmen einer Versicherungspolice für die Maßnahmen erhalten habe/haben, die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 585/2011 in Betracht kommen. 

· Ich/wir erklären, dass im Fall von der Nichternte die betroffenen Erzeugnisse im Allgemeinen in einwandfreiem Zustand, unverfälscht und vermarktbar waren. 

· Ich/wir erklären, diese Erzeugnisse vollständig nicht geerntet und nicht vermarktet sowie ohne negative Folgen für die Umwelt oder für den Pflanzenschutz beseitigt zu haben. 
5.3    Aufbewahrungspflichten

Mir/uns ist bekannt, dass gemäß Paragraph 10 Absatz 1 der nationalen Durchführungsverordnung eine Aufbewahrungspflicht von 7 Jahren für die dort genannten Unterlagen besteht.

Ich/wir habe(n) die vorstehenden Erklärungen, Einwilligungen und Verpflichtungen zur Kenntnis genommen und erkenne(n) sie als verbindlich an.

Ich versichere / Wir versichern, dass ich/wir alle Angaben in diesem Antrag und den sonst beigefügten Unterlagen vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe(n). Ich bin / Wir sind bereit, erforderlichenfalls weitere Unterlagen beizubringen. 

	Ort, Datum:
	
	

	
	
	


Unterschriften des Antragstellers/der Antragstellerin

	


3
5

